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Niederschrift 

 

 

Aufgenommen am 4 Februar 1965 im Sitzungsaal des Standes Montafon 

in Schruns9 unter dem Vorsitz des Herrn Standesrepräsentanten 

 

Bürgermeister Josef Keßler. 

 

 

Mit Einladungsschreiben vom 25.1.1965 wurde auf heute vormittags 

8.30 Uhr eine Standesausschuß Sitzung anberaumt, zu welcher 

die Bürgermeister des Tales Montafon in ihrer Eigenschaft 

als Standesvertreter mit Ausnahme der sich entschuldigten Vertreter 

der Gemeinden: Lorüns und Stallehr, erschienen sind. 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlußfähigkeit 

fest. Anschließend wird zur Erledigung nachfolgender 

 

 

 

Tagesordnung 

 

Übergegangen: 

 

 

1 Vorlage der Sitzungsniederschrift vom 17.12.1964 

 

2. Haushaltsplan 1965 für Stand Montafon 

 

11. Verpachtung der Eigenjagd "Valisera". 

 

 

 

Erledigung; der Tagesordnung: 

 

 

zu Pkt. 1) Die Sitzungsniederschrift vom 17.12.1964 wird einstimmig 

genehmigt und gefertigt. 

 

 

zu Pkt. 2) Der Vorsitzende berichtet, daß der Voranschlag des 

Standes Montafon für das Rechnungsjahr 1965 erstellt 

ist und während der Auflagefrist keine Erinnerungen 

eingebracht wurden. 

 

Hierauf wird der Voranschlag durch den Sachbearbeiter 

Alfred Walch postenweise verlesen und vom Standesrepräsentanten 

zu den einzelnen Haushaltsteilen erschöpfend 

Auskunft erteilt. 

 

Der Voranschlag des STANDES MONTAFON wird mit Einnahmen 

in Höhe von S 160.800.- und Aufgabe in Hohe von S 160.800 

einstimmig genehmigt. 
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Pkt. 3 - 10 entfällt (Forstfond) 

 

 

zu Pkt. 11) Die Eigenjagd "Valisera" ist im Offertwege zu vergebene 

Aus jagdlichen und hegerischen Gründen ist 

die Jagd gemeinsam mit der Forstfondeigenjagd 

"Schmalsberg" zu verpachten. 

 

 

Pkt. 12) Zur Reparatur der Bedachung beim HNr. 9 (Gerichtsgebäude)  

können von der Marktgemeinde Schruns gebrauchte Ziegel angekauft  

werden. 

 

 

Pkt. 13) Im Archiv des Bezirksgerichtes ist der aufgetretene 

Schaden am Fußboden zu beheben, bzw. die schadhaften 

Fußbodenbretter auszuwechseln. 

 

 

 

Jenen Punkten, die auf der Tagesordnung nicht aufscheinen, 

wird die Dringlichkeit im Sinne § 34 der VGO zuerkannt. 

 

 

 

 

Beginn der Sitzung: 8.30 Uhr 

Ende der Sitzung: 9 Uhr 

 

 

Der Schriftführer:   Der Standesaubschuß: 


